
 Ablauf Nachteilsausgleich bei sonstigen 
Beeinträchtigungen 

 
Vorabinformationen:  Testungen dürfen maximal 1 Jahr alt sein.  

 
Es muss ein Gutachten, der Antrag auf Nachteilsaugleich und eine 
Emailadresse (unter der der/die Schüler*in erreichbar ist) bei der 
Schulpsychologin, Frau Jana Schmid abgegeben werden. Dies ist auch 
per Post  
(Städtische FOS für Gestaltung, Ungsteiner Straße 46, 81539 München) 
möglich. Frau Schmid meldet sich dann für eine Terminvereinbarung. 
Zusätzlich muss mit der Inklusionsbeauftragten und Mitarbeiterin der 
Schulleitung (Frau Frank: katj.frank@muenchen.de) Kontakt 
aufgenommen werden.  
 

Der Antrag auf Nachteilsausgleich wird von der schulinternen 
Schulpsychologin an die Schulleitung weitergegeben.  

Die Inklusionsbeauftragten und Mitarbeiterin der Schulleitung führen 
ein Gespräch mit den betroffenen Schüler*innen. Und erstellen 

aufgrund dessen, bei prüfungsrelevanten Maßnahmen einen Antrag 
beim Ministerium. Alle Maßnahmen, die den Unterricht betreffen 

werden den Lehrkräften der Klasse bekannt gegeben 

Sobald der Antrag positiv vom Ministerium beschieden wurde, wird  
der/dem Schüler*in der Rücklauf über die Klassleitung ausgehändigt. Ab 

diesem Zeitpunkt gilt der Nachteilsausgleich. Dieser ist für alle 
Lehrkräfte in einer interne Liste einsehbar.  

Ab dem 
positiven 
Bescheid zur 
Aufnahme 
möglich! 


